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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Christian Görke, Caren Lay, Dr. Gesine 
Lötzsch, weiterer Abgeordneter und der Gruppe Die Linke 
– Drucksache 20/14645 –

Entwicklung und Verteilung des Grunderwerbsteueraufkommens

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die Grunderwerbsteuer ist eine wichtige Einnahmequelle der Länder, wenn-
gleich die Gesetzgebungskompetenz beim Bund liegt.

1. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Anzahl der 
Grunderwerbe und das Grunderwerbsteueraufkommen in den Jahren von 
2006 bis 2024 entwickelt, und wie bewertet die Bundesregierung diese 
Entwicklung (bitte nach Immobilientypen [unbebaut, Gewerbe, Einfamili-
en-, Mehrfamilienhaus etc.], Stadt bzw. Land, steuerpflichtig bzw. nicht 
steuerpflichtig, Wert des Grunderwerbs [in Schritten von 500 000 Euro; 
auch Gesamtwert], dem Abstand zur letzten Zahlung der Grunderwerb-
steuer [in Jahren], den Verkäufern bzw. Käufern [Personen oder Unterneh-
men] und nach Bundesländern [zuzüglich Summe aller Bundesländer] auf-
schlüsseln)?

Die Anzahl der grunderwerbsteuerpflichtigen Erwerbsvorgänge ist ausweislich 
der Daten der Grunderwerbsteuerstatistik DAME im zur Verfügung stehenden 
Zeitraum bis zum Jahr 2015 kontinuierlich gestiegen und hat sich in der zwei-
ten Hälfte der 2010er Jahre auf einem Niveau von rund 1,53 Mio. Erwerben 
p. a. eingepegelt. Die Zahl der Erwerbe im Jahr 2021 (Hochphase der 
CORONA-Pandemie in DEU) weicht um rund zusätzliche 100 000. Fälle ab. 
Seit dem Jahr 2021 sind die Erwerbszahlen rückläufig. Der Rückgang der Er-
werbsvorgänge korrespondiert u. a. mit dem Anstieg des Niveaus für Darle-
henszinsen nach einer Dekade rückläufiger Zinsen.
Eine Untergliederung der Daten lässt die DAME-Statistik im Übrigen nicht zu.

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen
vom 5. Februar 2025 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.



Fallzahlen der Erwerbsvorgänge gemäß § 1 Absatz 1 bis 3a GrEStG für den 
Zeitraum 2011 bis 2023

Jahr Erwerbsvorgänge p. a.* Indexreihe: 2011 = 100,0
2011a 1 181 271 100,0
2012b 1 336 559 113,1
2013b 1 356 386 114,8
2014c 1 464 714 124,0
2015c 1 537 977 130,2
2016c 1 525 995 129,2
2017c 1 517 689 128,5
2018c 1 538 534 130,2
2019c 1 532 137 129,7
2020c 1 551 135 131,3
2021c 1 639 332 138,8
2022c 1 448 761 122,6
2023c 1 408 448 119,2

Quelle: Angaben der Grunderwerbsteuerstatistik DAME, Stand: 28.01.2025
Anmerkungen:
* Für die Jahre 2006 bis 2010 liegen keine Daten vor. Für das Jahr 2024 liegen noch keine Daten 

vor.
a Es liegen keine Daten für HE, NI und NW vor.
b Es liegen keine Daten für HE und NW vor.
c Es liegen keine Daten für NW vor.

Das kassenmäßige Grunderwerbsteueraufkommen liegt lediglich in der Unter-
gliederung nach Ländern vor. Die entsprechenden Zahlen ergeben sich aus der 
Tabelle in der Anlage.*
Die Aufkommensentwicklung der Grunderwerbsteuer wird durch die Entwick-
lung der Bemessungsgrundlagen sowie der Steuersätze bestimmt. In den ver-
gangenen Jahren wurden in 15 von 16 Ländern die Steuersätze erhöht. Der 
durchschnittliche (ungewichtete) Steuersatz lag in der Spitze (2023) bei rund 
5,6 Prozent. Die Entwicklung der Bemessungsgrundlagen ist von vielen Fakto-
ren abhängig (u. a. Preisentwicklung, Anzahl, Lage und Größe der veräußerten 
Grundstücke, Zusammensetzung des Portfolios – wie zum Beispiel bebaut/
unbebaut, Wert der aufstehenden Gebäude etc.). In den Jahren 2006 bis zum 
1. Quartal 2022 war ein stetiger Aufwärtstrend der Einnahmen aus der Grund-
erwerbsteuer zu verzeichnen, der zum Teil auf die Erhöhung der Steuersätze 
und zum Teil auf die Ausweitung der Bemessungsgrundlagen zurückzuführen 
war. Ab dem 2. Quartal 2022 verringerten sich die Bemessungsgrundlagen er-
heblich. Das Aufkommensniveau lag im Jahr 2024 dann nur noch bei ca. 
70 Prozent des Wertes des Jahres 2021.

* Von einer Drucklegung der Anlage wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 20/14904 auf der Internetseite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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2. Wie hat sich nach Kenntnis der Bundesregierung die durchschnittliche 
Haltedauer von Immobilien in den Jahren von 2006 bis 2024 entwickelt, 
und wie bewertet die Bundesregierung diese Entwicklung (bitte nach Im-
mobilientypen [unbebaut, Gewerbe, Einfamilien-, Mehrfamilienhaus etc.], 
Wert des Grunderwerbs [in Schritten von 500 000 Euro; auch Gesamtwert] 
und nach Bundesländern [zuzüglich Summe aller Bundesländer] auf-
schlüsseln)?

Der Bundesregierung liegen hierzu keine Erkenntnisse vor.

3. Wie hoch schätzt die Bundesregierung den Anteil der Grunderwerbsteuer, 
die auf Mieter überwälzt wird, bei Grundstücken, die zum Zweck der Ver-
mietung erworben werden, und wie bewertet die Bundesregierung diesen 
Anteil?

Zahlen dazu, inwieweit die Grunderwerbsteuer in die Kalkulation des Mietzin-
ses durch die vermietenden Grundstückserwerberinnen und -erwerber einfließt, 
liegen nicht vor. Grundstückserwerberinnen und -erwerber, die eine erworbene 
Immobilie erstmals oder weiterhin vermieten, haben jedenfalls die rechtlichen 
Vorgaben zur Begrenzung des Mietzinses zu beachten. Die Grunderwerbsteuer 
kann nicht im Rahmen der Betriebskostenabrechnung auf den Mieter oder die 
Mieterin umgelegt werden.

4. Welchen Einfluss hat nach Kenntnis der Bundesregierung die Grund-
erwerbsteuer auf Immobilienpreise und die durchschnittliche Haltedauer 
von Immobilien, und wie bewertet die Bundesregierung diesen Einfluss?

5. Welche Merkmale weisen Käufer und Verkäufer von Grunderwerb nach 
Kenntnis der Bundesregierung typischerweise auf (bei Personen beispiels-
weise Familienstand, Anzahl Kinder, Haushaltseinkommen, Ersterwerb, 
Zweck des Erwerbs; bei Unternehmen beispielsweise Unternehmensgröße, 
Zweck des Erwerbs)?

Die Fragen 4 und 5 werden gemeinsam beantwortet.
Es wird auf die Antwort zu Frage 2 verwiesen.
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